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kzvb Service
Der Böhmsche Rat
Mehrkos tenregelung b ei  Wur zelfüllungen

Die KZVB hat mit dem BKK 

Landesverband Bayern eine 

Vereinbarung zur Mehrkostenrege-

lung bei Wurzelfüllungen getroffen. 

Diese ist am 1. Januar in Kraft getre-

ten und gilt nur für BKK-Versicherte 

mit Wohnsitz in Bayern und für in 

Bayern niedergelassene Vertragszahn-

ärzte. Diese Vereinbarung ist an For-

derungen gebunden, die ich in diesem 

Beitrag erläutern möchte.

Tenor der Vereinbarung ist es, den 

BKK-Versicherten in Bayern eine en-

dodontische Behandlung nach neu-

esten wissenschaftlichen Erkennt-

nissen zu ermöglichen, ohne dass sie 

den Anspruch auf die Sachleistung 

verlieren. Im Klartext bedeutet dies, 

dass die Wurzelbehandlung über die 

Krankenversichertenkarte (KVK) ab-

gerechnet wird und die Mehrkosten 

dem Patienten privat in Rechnung ge-

stellt werden.

Gültig ist die Mehrkostenregelung 

nur bei Wurzelfüllungen, die den Be-

ma-Richtlinien entsprechen. An dieser 

Stelle seien aus den Allgemeinen Be-

handlungs-Richtlinien Abschnitt III. 

insbesondere die Nummern 9 Abs. 2 

und 9.1 genannt. In 9.1 heißt es: „Eine 

Behandlung im Rahmen der vertrags-

zahnärztlichen Versorgung ist nur 

dann angezeigt, wenn die Aufbereit-

barkeit und Möglichkeit der Füllung 

des Wurzelkanals bis bzw. bis nahe an 

die Wurzelspitze gegeben sind.“ So-

weit dieses Kriterium nicht erfüllt ist, 

wird die gesamte Wurzelbehandlung 

nebst Begleitleistungen unverändert 
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kostenregelungen bei der Füllungs-

therapie orientiert. Die Vereinbarung 

ist mit dem Patienten vor Beginn der 

Behandlung zu treffen. Sie enthält die 

entsprechenden GOZ-Ziffern, ggf. 

die Materialkosten, das in Abzug ge-

brachte Bema-Honorar und die tat-

sächlich vom Patienten zu zahlenden 

Kosten (siehe Beispiel auf nebenste-

hender Seite). Nach Abschluss der Be-

handlung erhält der Patient eine Rech-

nung gemäß den GOZ-Bestimmungen 

(siehe Abbildung unten). Sämtliche 

notwendigen Begleitleistungen (Rönt-

genaufnahmen, Anästhesien usw.) sind 

über die KVK abzurechnen.

In der nächsten Ausgabe des „Böh-

mschen Rats“ beschreibe ich die Be-

rechnung der Nickel-Titan-Feilen.

DR. STEFAN BÖHM

KZVB-REFERENT FÜR

HONORARWESEN/ZAHNTECHNIK

kzvb Service
mit dem Patienten privat vereinbart 

und nach GOZ abgerechnet.

Betroffen sind von der Mehrko-

stenregelung die Bema-Nummern 

32 (Aufbereitung des Wurzelkanals), 

34 (Medikamentöse Einlage) sowie 

35 (Füllung eines Wurzelkanals), bei 

denen der Versicherte moderne En-

dodontieverfahren wählen kann. Die 

ausreichende, zweckmäßige und wirt-

schaftliche Wurzelbehandlung in der 

GKV sieht derzeit die Aufbereitung 

des Kanals mit Handinstrumenten 

sowie die Pastenfüllung mit Einstift-

technik vor. Demzufolge fallen alle 

modernen und (zeitlich) aufwändigen 

Verfahren zur Wurzelkanalbehand-

lung unter die neue Regelung. Im 

Einzelnen sind in der Vereinbarung 

beispielhaft entsprechende Verfahren 

genannt. Beispiele für aufwändige au-

ßervertragliche (Zusatz-)Verfahren bei 

der Aufbereitung sind:

�  Maschinell-rotierend mit NiTi-

Feilen (Pro Taper, Pro File, Race, 

MTwo und viele andere)

�  Step-back-Verfahren (z.B. bei 

LightSpeed)

�  Crown-down-Verfahren mit Dou-

ble- oder Pre-Flare (coronale ko-

nische Erweiterung)

�  Balanced-Force-Technik

Beispiele für aufwändige außerver-

tragliche (Zusatz-)Verfahren bei der 

Obturation:

�  Laterale Kondensation

�  Vertikale Kondensation nach 

Schilder

�  Therma-Fill

�  Wurzelkanalfüllung nach Conti-

nous Wave Technik

�  Verfahren mit Downpack u. Backfi ll 

(System B, Obtura, Bee Fill etc.)

�  Multiphase, Micro Seal

Alle zusätzlichen Leistungen wie 

elektrometrische Längenbestimmung, 

endodontische Behandlung unter 

OP-Mikroskop, hydrodynamische 

Spültechniken sowie Kosten für die 

Anwendung besonders kostspieliger 

Einmal-Instrumente und Materialien 

können ebenfalls zusätzlich berechnet 

werden.

Die Umsetzung des Endo-Vertrags 

wird Ihnen nicht schwer fallen, da er 

sich an den häufi g praktizierten Mehr-

Für zahnärztliche Behandlung gestatte ich mir aufgrund unserer Vereinbarung 
151,78 € als Mehrkosten in Rechnung zu stellen. 

Datum Zahn GOZ-
Ziffer 

Leistungsbeschreibung Anzahl Faktor Betrag/EUR 

07.02.2010 16 241

243

244

Aufbereitung eines 
Wurzelkanals 
Begründung: S,Z wegen starker 
Krümmung der Wurzelkanäle 

Medikamentöse Einlage in 
Verbindung mit Maßnahmen 
nach den Nummern 236 bis 
238 und 241 einschließlich 
temporärem Verschluss, je 
Zahn und Sitzung 

Füllung eines Wurzelkanals 
einschließlich temporärem 
Verschluss 
Begründung: S,Z wegen starker 
Krümmung der Wurzelkanäle/lateraler 
Kondensation 

Materialkosten

3

1

3

2,8

2,3

2,6

132,30 € 

16,18 € 

87,75 € 

47,50 €

Gesamtkosten  283,73 € 

abzüglich Kassenanteil* (BEMA-Nrn. 32, 34, 35) -131,95 €

Rechnungsbetrag 151,78 €

*Punktwert BKK Bayern 

B eispiel  für  eine Rechnung gemäß den GOZ- B es timmungen

DENS GmbH
Berliner Str. 13
14513 Teltow
Hotline: 
03328/332039
Bestellfax:
030/80496521
E-Mail:
mh@dens-berlin.com

rechtssicher Dokumentieren
besser Abrechnen
Praxissoftware leicht gemacht
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Mehrkostenvereinbarung für endodontische Leistungen 

zwischen dem Versicherten der BKK ……………………………………….. 

Herrn Theo Test 

Herrn/Frau (Patient/Zahlungspflichtiger bzw. gesetzlicher Vertreter 

80802           München                                                           Teststr. 34 

PLZ                     Ort                                                                                       Straße/Hausnummer 

und

Herrn  Dr. W. Mahlzahn, Fallstr. 34, 81369 München

Herrn/Frau (Zahnarzt/Zahnärztin) 

Die nachstehend aufgeführten zahnärztlichen Leistungen gehen über eine gem. §12 SGB 
V ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Form der Versorgung hinaus. Unter 
Zugrundelegung der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) wünsche ich gemäß der 
Endo-Qualitätsvereinbarung zwischen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns und 
dem BKK-Landesverband eine Versorgung, die über die Grundversorgung bei der 
Wurzelbehandlung hinausgeht: 

Die Mehrkosten werden wie folgt veranschlagt: 

Zahn GOZ-Ziffer Leistungsbeschreibung Anzahl Faktor Betrag/EUR 

16 241

243

244

Aufbereitung eines Wurzelkanals 

Medikamentöse Einlage in 
Verbindung mit Maßnahmen nach 
den Nummern 236 bis 238 und 241 
einschließlich temporärem 
Verschluss, je Zahn und Sitzung 

Füllung eines Wurzelkanals ein-
schließlich temporärem Verschluss 

3

1

3

2,8

2,3

2,6

132,30 

16,18 

87,75

Geschätzte Materialkosten 50,00 

Gesamtbetrag 286,23* 

Abzüglich Kassenleistung 131,95 

Voraussichtlicher Eigenanteil 154,28 

* Eine abschließende Festsetzung des zahnärztlichen Honorars ist nach den allgemeinen Bestimmungen der GOZ erst nach 
Abschluss der Behandlung möglich. Ebenso können auch die Materialkosten lediglich vorausgeschätzt werden. 

Ort, Datum                                            Unterschrift Zahnarzt/Zahnärztin             Unterschrift des Zahlungspflichtigen 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

Dem Zahlungspflichtigen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter wurde eine Ausfertigung dieser Vereinbarung ausgehändigt. 


